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RS OGH 1987/12/16 14Os181/87
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.12.1987

Norm

StPO §151 Z3

Rechtssatz

Nach der Lebenserfahrung kann keineswegs gesagt werden, ein dreizehnjähriges Kind, auch wenn es Sonderschüler

und im sprachlichen Ausdruck unbeholfen und schwerfällig ist, sei im Regelfall zur Ablegung einer wahrheitsgemäßen

Zeugenaussage nicht fähig.
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